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§ Beschreibung 
Betriebsräte werden in Zukunft wieder häufiger mit 
Umstrukturierungen, Personalabbau anderen gro-
ßen Veränderungen konfrontiert sein. Corona und 
die Transformation hin zu Digitalisierung und 
Energiewende fordern hier ihren Tribut. Das Be-
trVG stellt dem Betriebsrat als Antwort hierauf die 
Instrumente »Interessenausgleich« und »Sozial-
plan« zur Verfügung, um zu verhindern, dass dies 
alles auf Kosten der Beschäftigten geht. Er kann da-
mit sowohl auf Einschnitte reagieren als auch aktiv 
Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung ergrei-
fen. 
Das Buch ist eine Handlungshilfe für Betriebsräte 
in dieser Situation. Es zeigt die praktischen und 
rechtlichen Handlungsmöglichkeiten, gibt strategi-
sche Hinweise und hilft bei der Formulierung ent-
sprechender Vereinbarungen. 
 
 

Die Autoren: 
Ingo Hamm, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er ist in Berlin und Bochum tätig und betreibt 
die CHRONOS-Agentur, die Betriebsräte in Umstrukturierungsprozessen, bei der Gestaltung 
der Arbeitszeit und der betrieblichen Entgeltgestaltung berät. 
Dr. Rudi Rupp, Diplom-Betriebswirt (FH), Dipl.-Handelslehrer, bis Ende 2011 Partner in 
der FORBA Partnerschaft Berlin, spezialisiert auf die Beratung und Schulung von Betriebs­ 
und Personalräten. Autor zahlreicher Veröffentlichungen.  
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§ Vorbemerkung:		
Beschäftigungssicherung als Aufgabe des Betriebsrats	

Die Sicherung von Arbeitsplätzen ist nach dem Verständnis der Betriebsräte schon immer ein 
wesentlicher Aufgabenbereich im Rahmen ihrer Schutzfunktion. Dass dieser auch genutzt 
wird, zeigen die Ergebnisse einer Auswertung von fast 700 Interessenausgleichen und Sozial-
plänen im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Die Auswertung deutet darauf hin, dass ein 
Paradigmenwechsel eingeleitet ist: Weg vom reinen Abfindungs- zum Transfersozialplan. 
Eine Kurzauswertung der Hans-Böckler-Stiftung von Betriebsvereinbarungen zur Beschäfti-
gungssicherung bestätigt diesen Trend. Mit den aus Anlass der Wirtschaftskrise im Jahr 
2009 erweiterten Möglichkeiten der Kurzarbeit und einer Entlastung für Arbeitgeber bei den 
damit verbundenen Kosten, insbesondere dann, wenn mit Kurzarbeit Qualifizierung verbun-
den wird, haben Betriebsräte ein zusätzliches Instrument zur Beschäftigungssicherung erhal-
ten. Im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie wurden kurzfristig im April und Mai 
2020 der Bezug von Kurzarbeitergeld erleichtert, das Kurzarbeitergeld stufenweise erhöht 
und die Unternehmen von den Sozialabgaben auf das Kurzarbeitergeld vollständig befreit. 
Diese Regelungen gelten zunächst befristet bis Ende 2020. Durch die Rechtsprechung des 
BAG ist außerdem sichergestellt, dass das Instrument des (Firmen-)Tarifvertrages auch zur 
Beschäftigungssicherung im Rahmen von Betriebsänderungen oder Betriebsübergängen un-
ter bestimmten Randbedingungen eingesetzt werden kann. Danach ist ein Streik zur Durch-
setzung eines Tarifsozialplans rechtmäßig. Die digitale Transformation der Unternehmen 
steht zwar noch am Anfang, sie wird aber die Arbeitsbedingen der und Arbeitsanforderungen 
an die Beschäftigten in erheblichem Maße verändern. Qualifizierung und stetige Weiterbil-
dung werden zunehmend zu einem wichtigen Instrument der Beschäftigungssicherung. Das 
Qualifizierungschancengesetz stellt hierzu ein gutes Instrument zur Verfügung. Die Tarifver-
träge der IG Metall zur Qualifizierung bzw. Bildung bilden hierzu ebenfalls eine gute Grund-
lage. 
 
Berlin, im Januar 2021  
Ingo Hamm und Dr. Rudi Rupp 
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§ Leseprobe 
 

V. Tätigkeiten des Betriebsrats vor Aufnahme der Verhandlungen 

1. Die Informationsrechte des Betriebsrats 

Die erste Aufgabe des Betriebsrats im Rahmen von sich abzeichnenden Betriebsänderungen 
besteht darin, die notwendigen Informationen zu sammeln, um die Mitbestimmungsrechte in 
angemessener Form wahrnehmen zu können. Nur wenn die Absichten des Arbeitgebers  
bekannt sind, kann der Betriebsrat überhaupt erkennen, ob ein Mitbestimmungsbedarf besteht. 
Erst wenn er die Planungen des Arbeitgebers kennt, kann er auch mit diesem ein Gespräch 
darüber führen, welche Alternativen zu dessen Plänen denkbar sind. 

Die Information durch den Arbeitgeber und die darauf aufbauenden Beratungen müssen also 
zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem es noch möglich ist, Einfluss auf seine Pläne zu nehmen. 
Die Unterrichtungsansprüche des Betriebsrates sind nicht davon abhängig, ob tatsäch-
lich ein Mitbestimmungsrecht - hier ein Anspruch auf Verhandlung und Beratung über 
Interessenausgleich und Sozialplan – besteht. Die Informationen sollen vielmehr den Be-
triebsrat in die Lage versetzen, dies selbst zu beurteilen (BAG v. 20.9.1990-1 ABR 74/89, 
AiB 1992, 579; v.8.6.1999-1 ABR 28/97, AiB 2000, 292; v. 19.2.2008 -1 ABR 81/06). 

Der Arbeitgeber kann daher Informationen auch nicht mit dem Argument verweigern, die be-
absichtigten betrieblichen Veränderungen erreichten nicht die Qualität einer Betriebsänderung 
im Sinne von § 111 BetrVG. Der Arbeitgeber darf die Informationen auch nicht wegen an-
geblich bestehender Geheimhaltungsinteressen verweigern. Diese Grenze gibt es nicht zwi-
schen Betriebsrat und Arbeitgeber. 

Im Umfang der Unterrichtungspflicht existiert bislang wenig Rechtsprechung. Dazu  
bestand auch kaum Anlass, da sich die gerichtlichen Auseinandersetzungen im Vorfeld der 
Betriebsänderung im Wesentlichen darum drehten, ob die Voraussetzungen für die Mitbe-
stimmung des Betriebsrats gegeben waren. In der arbeitsrechtlichen Literatur wurde früher 
darauf hingewiesen, dass die in § 17 Abs. 2 KSchG vorgeschriebenen Informationen bezüg-
lich einer Massenentlassung nicht ausreichend sein sollen (GK-Fabricius, § 111 Rn. 79, 6. 
Aufl.). Sofern ein Unternehmensberater eingeschaltet wurde, ist dessen Gutachten vorzulegen 
(DKW-Däubler, § 111 Rn. 163). Andere beschreiben die Anforderungen so, dass die bishe-
rige und zu erwartende zukünftige Entwicklung auf Grund der geplanten Maßnahme und de-
ren Auswirkungen auf die Belegschaft dargelegt werden müssen (FESTL, § 111 Rn. 111).  
Ähnlich global ist die Festlegung des Umfangs der Informationsrechte durch das LAG 
Hamm. Danach kann der Betriebsrat verlangen, dass ihm alle für die geplante Betriebsände-
rung maßgeblichen Daten mitgeteilt werden (LAG Hamm v. 5.3.1986 -12 Ta BV164/85, AiB 
1994, 628). 

Aus diesen insgesamt wenig konkreten Hinweisen kann der Betriebsrat für sich den Schluss 
ziehen, dass er selbst den Informationsbedarf festlegt. Er muss an Hand der konkre-
ten Situation beurteilen, welche Angaben er benötigt, diese auflisten und dem Arbeitgeber als 
Forderung präsentieren. Dabei ist er nicht auf eine einmalige Anforderung angewiesen. Er 
kann, sofern sich neue Aspekte ergeben, sein Informationsverlangen jederzeit erweitern. 
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Arbeitsgerichte werden diese Anforderung der Betriebsräte, sofern sie nicht völlig aus der 
Luft gegriffen sind, für die Beurteilung zu Grunde legen müssen, ob der Arbeitgeber seiner 
Unterrichtungspflicht nachgekommen ist. 
Der Unterrichtungsanspruch des Betriebsrats ist umfassend und steht nicht unter dem Vor-
behalt, dass die durch die Betriebsänderung verursachten Nachteile bereits konkret fassbar 
sind. Nicht einmal wenn völlig auszuschließen ist, dass Nachteile entstehen, kann der Arbeit-
geber dem Betriebsrat die begehrten Informationen vorenthalten, weil genau diese Frage 
durch das Gremium in eigener Zuständigkeit zu beantworten ist. Dafür wiederum bedarf es 
der Informationen zum Vorhaben des Arbeitgebers, um hierüber sachgerecht urteilen zu 
können. Dessen Unterrichtungspflicht entfällt nur dann vollständig, wenn er bestreitet,  
überhaupt eine Betriebsänderung zu planen. 
 
Die erforderlichen Informationen lassen sich grob in drei Kategorien unterteilen 

1. Geplante Betriebsänderung 
2. Personalwirtschaftliche Aspekte 
3. Wirtschaftliche und finanzielle Situation des Unternehmens 

 
Mit folgenden Fragen bzw. Informationen kann der Betriebsrat die Basis seiner  
Unterrichtungsanforderungen legen: 

1. Betriebsänderung 
a. Welche inhaltlichen Veränderungen sind im Rahmen der Betriebsänderung 

geplant, wann und in welcher Form soll diese umgesetzt werden? 
b. Welche Alternativen zu den angedachten Änderungen sind geprüft und  

verworfen worden?  
c. Welche Vorzüge hat die geplante Betriebsänderung gegenüber den  

Alternativen? 
d. Welche Auswirkungen wird die Betriebsänderung auf die Zahl der  

Beschäftigten, deren Vergütung und deren Qualifikation haben? 
 

2. Personalwirtschaftliche Aspekte 
a. Vorlage aktueller Stellenpläne, bezogen auf die einzelnen Kostenstellen,  

Abteilungen, Bereiche und ggf. Betriebe. 
b. Vorlage aktueller Personalbestandslisten für die genannten Bereiche. 
c. Vorlage von Mitarbeiter*innenübersichten, differenziert nach Funktion,  

Tätigkeit und Qualifikation. 
d. Überlassung von Stellenbeschreibungen und -profilen.  
e. Überlassung der Personalbedarfsrechnungen. 
f. Liste aller offenen Stellen im eigenen Unternehmen bzw.  

konzernangehörigen Unternehmen. 
g. Überstundenstatistik einschließlich der Begründung für die angefallenen 

Überstunden. 
h. Umfang und Art der Beschäftigung von Fremdfirmen.  
i. Übersicht über die Personalfluktuation. 
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3. Wirtschaftliche/finanzielle Lage 
4. Offenlegung der gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse einschließlich  

konzernrechtlicher Verbindungen und Ergebnisabführungsverträge. 
5. Handelsrechtliche Unterlagen, insbesondere Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 

Lage- und Risikobericht, sowie Wirtschaftsprüferbericht und ggf. Statusunterlagen. 
6. Interne Controllingunterlagen, wie kurzfristige Erfolgsrechnung, Deckungsbeitrags-

rechnungen, sowie aktuelle Unterlagen über Aufträge, Lagerbestände, Kredite usw. 
7. Interne Planungsdaten. 
8. Übersichten über die Lieferanten- und Kundenstruktur. 
9. Tatsächliche Austauschbeziehungen zwischen den Konzernunternehmen. 
10. Analyse des Marktgeschehens, Rankinglisten bezüglich der Konkurrenten. 

 
Der Betriebsrat sollte überprüfen, welche der genannten Informationen für ihn in seiner Pla-
nung wichtig sind und deren Überlassung vom Arbeitgeber fordern. Darüber hinaus wird es 
im konkreten Fall immer noch weiteren, auf die spezielle Situation bezogenen Informations-
bedarf geben. Dessen Befriedigung kann der Betriebsrat ebenfalls jederzet einfordern, wenn 
es für seine Tätigkeit erforderlich ist. 
Das Informations- und Beratungsrecht in § 111 BetrVG ist von einer vorherigen 
Planung des Arbeitgebers abhängig. Dies betrifft allerdings nur die Information und 
Beratung, nicht den Anspruch auf einen Sozialplan und einen Interessenausgleich selbst. Der 
besteht auch dann, wenn die Betriebsänderung ungeplant ist, also etwa durch äußere Einwir-
kungen erzwungen wird, die nicht durch den Arbeitgeber zu beeinflussen sind (BAG v. 
17.9.1974-1 AZR 16/74, AiB 993,634). 
Selbst hereinbrechende Katastrophen wie etwa die Vernichtung eines Betriebes durch einen 
Brand, schließen die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats nicht aus. Sobald der Arbeitgeber 
nach einem solchen Ereignis Überlegungen anstrengt, wie und ob der Betrieb weitergeführt 
werden kann und diesbezüglich ins Planungsstadium eintritt, muss er den Betriebsrat  
beteiligen. 
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- betriebliche Vorausset-
zungen 
Transferkurzarbeit 
Transfermaßnahmen 
- Voraussetzungen 
U 
Übergangsmandat 
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- Ablauf  
Umsetzung 
- Sozialplan und Interes-
senausgleich 
Unbezahlter Urlaub 
Ungleichbehandlung 
- Alter 
Unterhaltsverpflichtun-
gen 
- besondere Belastungen 
Unterlassungsanspruch 
- Kündigungsverbot 
Unternehmen 
- Begriff 
- Größe 
Urlaubsplanung 
 
V 
Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit 
Verhandlungstaktik 
Verlegung 
- Betrieb 
- des ganzen Betriebs 
- Entfernung 

- wesentliche Betriebsteile 
Verlegung des Betriebes 
- Abfindungsregelungen 
Verweigerungshaltung 
- Arbeitgeberseite 
Vorausgehende Personal-
abbau 
- Stilllegung 
Vorbereitung 
- Verhandlungsführung 
Vorprodukt 
- Zukauf 
Vorruhestand 
- Zuschüsse zum Arbeits-
losengeld 
Vorschläge 
- zur Arbeitsplatzsiche-
rung 
 
W 
Wahlverfahren 
- Festlegung des Betriebes 
Wiedereinstellung 
- Muster-Betriebsverein-
barung 

Wirtschaftsausschuss 
- Informationsansprüche 
Wohnungswechsel 
- wirtschaftliche Nachteile 
- Zeitdruck 
- Interessenausgleich 
 
Z 
Zumutbarkeit 
- Ersatzarbeitsplatz 
- funktionelle Kriterien 
- materielle Kriterien 
- regionale Kriterien 
- soziale Kriterien 
- von Ersatzarbeitsplätzen 
- Zumutbarkeitskriterien 
Zusammenschluss 
- arbeitstechnische 
Selbstständigkeit 
- mit anderen Betrieben 
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Dieses Dokument wurde von der forba Partnerschaft herausgegeben. Es stellt einen Auszug 
aus einer forba-Veröffentlichung dar und soll einen Überblick über die Veröffentlichung ver-
mitteln. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an forba: 
forba Partnerschaft 
Dominicusstraße 3 
10823 Berlin 
Tel.: 030 - 78 00 86 - 0 
Fax: 030 - 78 00 86 - 19 
Web: www.forba.de 
E-Mail: forba@forba.de  
Diesen Artikel können Sie auch direkt herunterladen unter  
www.forba.de/veroeffentlichungen/beschaeftigungssicherung-interessenausgleich-sozial-
plan/ 


